
i

Bayerisches Landesamt für _

Merkblatt Nr. 1.2/6 '
Stand: März 2016
alte Nummer: 1.5-2
Ansprechpartner: Referat 94 _

Beschilderung von Wasserschutzgebieten

Inhaltsverzeichnis
1 Vorbemerkung 2

2 Beschilderung der Wasserschutzgebiete 2

2.1 bei öffentlichem Verkehr auf Straßen, Wegen und Plätzen 2

2.2 bei nichtöffentlichem Verkehr auf Straßen, Wegen und Plätzen 5

3 Bestehende Kennzeichnung 5

4 Literaturangaben 5

si
gn

ie
rt 

| L
an

dk
re

is
 P

as
sa

u 
| 0

9.
01

.2
02

5 
| 1

0:
44

:4
7 

+0
1



Vorbemerkung ‘v

1 Vorbemerkung

Die Gefahren, denen Wasservorkommen für die Wasserversorgung und Heilquellen durch wasser-
gefährdende Stoffe sowie durch Bodennutzungen ausgesetzt sind, machen es in der Regel erforderlich,
festgesetzte Wasserschutzgebiete (5 51 WHG, Art. 31 BayWG) und Heilquellenschutzgebiete (5 53
WHG, Art. 31 BayWG) so zu kennzeichnen bzw. zu beschildern, dass ihre räumliche Begrenzung klar
erkennbar ist.

Bei der Beschilderung wird zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Verkehr im Sinne des Verkehrs-
rechts unterschieden. Öffentlicher Verkehr findet danach in der Regel auf gewidmeten öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen sowie auf nichtgewidmeten Straßen statt, wenn diese mit Zustimmung oder
unter Duldung des Verfügungsberechtigten tatsächlich allgemein benutzt werden (vgl. 5 6 Straßenver-
kehrsgesetz, 5 1 Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Venualtungsvorschrift zu 5 1 StVO).

Amtliche Verkehrszeichen sind bei öffentlichem Verkehr in der Regel dann erforderlich, wenn auf Stra-
ßen, Wegen oder Plätzen Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung häufig fahren. Sie sind in der Re-
gel dort aufzustellen, wo die Grenze des Wasserschutzgebietes gekreuzt oder berührt wird. In der Regel
ist dies die weitere Schutzzone (Zone III). Bei Heilquellenschutzgebieten ist die Außengrenze des
Schutzgebiets gegen qualitative Beeinträchtigungen der Heilquellen zu beschildern. Dies ist in der Regel
ebenfalls die weitere Schutzzone (Zone III bzw. auch Zone IV nach alter Bezeichnung). Bei größeren
Wasserschutzgebieten oder Heilquellenschutzgebieten sollte das Schild an der Grenze der engeren
Schutzzone wiederholt werden. '

Nichtamtliche Hinweiszeichen sind in der Regel dann erforderlich, wenn die freie Natur (z. B. zur Erho-
Iung an Wanderwegen), an oberirdischen Gewässern mit Ausübung des Gemeingebrauchs (z. B. Befah-
ren mit Wasserfahrzeugen, Baden) oder sonstige Zugänge zur freien Natur nicht nur selten benutzt wer-
den. Sie sind in der Regel entsprechend den Grundsätzen zu den amtlichen Verkehrszeichen auf- zu-
stellen.

Die Beschilderung bereits der weiteren Schutzzone ist grundsätzlich deshalb zweckmäßig, weil in Bay-
ern gegenüber den anderen Ländern die Wasserschutzgebiete relativ klein sind, da sie — aufbau- end
auf dem allgemeinen Gewässerschutz und der Schutzfunktion des Untergrundes — nur das restliche
Gefährdungsrisiko im empfindlichsten Teil des Wassereinzugsgebietes abzudecken haben.

Die Beschilderung ordnet bei öffentlichem Verkehr die Straßenverkehrsbehörde mit amtlichen Verkehrs-
zeichen, im Übrigen die Kreisvenivaltungsbehörde mit nichtamtlichen Hinweiszeichen an. Davon unbe-
rührt bleiben weitere Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde (z. B. Verkehrsbeschränkungen, Ver-
kehrsverbote, Verkehrslenkung) und der Kreisvenivaltungsbehörde (z. B. Schutzanordnungen durch
Rechtsverordnung).

2 Beschilderung der Wasserschutzgebiete

2.1 bei öffentlichem Verkehr auf Straßen, Wegen und Plätzen

Das Zeichen 354 (Wasserschutzgebiet) nach 5 42 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist an Straßen auf-
zustellen, auf denen Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung häufig fahren. Auf einem Zusatzschild
(nach 5 40 Abs. 4 StVO) ist in der Regel die Länge des Straßenabschnittes, der durch das Wasser-
schutzgebiet führt, anzugeben.

Bei großen Wasserschutzgebieten kann es zweckmäßig sein, das Zeichen 354 (z. B. an der Grenze zur
engeren Schutzzone) mit aktueller Längenangabe zu wiederholen. .
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‘ Beschilderung der Wasserschutzgebiete

Zeichen 354 VwV-StVO

d r Zu Zeichen 354 Wasserschutzgebiet

Q 1 I. Es ist an den Grenzen der Einzugsgebiete von Trinkwasser und von
n." Heilquellen auf Straßen aufzustellen, auf denen Fahrzeuge mit was-
„aggr- sergefährdender Ladung häufig fahren. In der Regel ist die Länge der

Strecke, die durch das Wasserschutzgebiet führt, auf einem Zusatz-
Wasser‘) schild (ä 40 Abs. 4) anzugeben.

Schutzgebiet
2 II. Nummer I. zu Zeichen 269 (Rn. 1) gilt auch hier.

T 3 km T l 3 III. Vgl. auch Nummer II. zu Zeichen 269; Rn. 2 bis 8.
l

——————————i 4 IV. Es empfiehlt sich, das Zeichen voll retroreflektierend auszuführen.
\ Wasserschutzgebiet

‘ Es mahnt Fahrzeugführer, die wassergefährdende Stoffe geladen haben, sich besonders vorsichtig zu
verhalten.

Sind Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs notwendig, z. B. wegen der Nähe zur Wassergewin-
nung, besonders sensibler Untergrundverhältnisse oder unzureichender bautechnischer Sicherheitsvor-
kehrungen an der Straße (RiStWag), so ist regelmäßig nach den Erfordernissen des Einzelfalls zusätz-
Iich

o die Aufstellung des Zeichens 269 (Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung)
mit einer Umleitungsempfehlung,

o die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung (Zeichen 274) und/oder
o die Anordnung anderer Beschränkungen und Verbote, wie z. B. Geschwindigkeitsbeschrän-

kung (Zeichen 274) nur für Lkw, Überholverbot (Zeichen 277) für Lkw, Verbot für kennzeich-
nungs- pflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern (Zeichen 261), Umleitungsempfeh-
Iungen usw.

zu prüfen.

Das Wassen/virtschaftsamt wird eine solche Prüfung, wenn es dies im Einzelfall für erforderlich hält, an-
regen. Bei der Beurteilung sind die „Hinweise für Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasser-
schutzgebieten“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) anzuwenden. Die Prüfung
wird dann federführend durch die Straßenverkehrsbehörde im Benehmen mit der Straßenbaubehörde,
dem Wassen/virtschaftsamt, der Polizei und evtl. der von der Umleitungsempfehlung Betroffenen
durchgeführt.

Zeichen 269 Zeichen 261

Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeu-

Wer ein Fahrzeug führt, darf die Straße mit mehr als 20 L ge m“ gefähmchen Gutem
wassergefährdender Ladung nicht benutzen
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Beschilderung der Wasserschutzgebiete a

VwV—StVO VwV—StVO

Zu Zeichen 269 Verbot für Fahrzeuge mit Zu Zeichen 261 Verbot für kennzeich-
Wassergefänrdender Ladung nungs- pflichtige Kraftfahrzeuge mit ge-

_ _ _ _ fährlichen Gütern
1 l. Das Zeichen ist nur im Benehmen mit

der für die Reinhaltung des Wassers 1 I. Gefährliche Güter sind die Stoffe und
zuständigen Behörde enZUOrdnenl Gegenstände, deren Beförderung auf

der Straße und Eisenbahn nach 5 2
2 ii. Wassergefährdende Stoffe sind fes- Nummer 9 der Gefahrgutverordnung

te. flüssige und gasförmige Stoffe Straße und Eisenbahn (GGVSE) in
lnebesendere Verbindung mit den Anlagen A und B

3 _ Säuren Laugen des Europäischen Übereinkommens
‘ über die internationale Beförderung auf

4 — Alkalimetalle, Siliciumlegierungen der Strann (ADR) Vernoten oder nur
mit über 30 % Smcium‘ metanoß unter bestimmten Bedingungen gestat-
ganische Verbindungen, Harogene‘ tet ist. DieiKenn-zeichnunguvon ll-‘ahr-

r säureharogenidev Metaucarbonyre zeugen mit gefahrlichen Gutern ist in
r und Beizsarze, Kapitel 5.3 zum ADR geregelt.

r 5 _ Minerar und Teerö|e sowie de- 2 II. Das Zeichen anzuordnen, wenn zu be-
r ren Produkte, sorgen ist, dass durch die gefährlichen
l Güter infolge eines Unfalls oder Zwi-
l 6 - flüssige sowie wasserlösliche schenfalls, auch durch das Undicht-
l Kenienwasserstene, Aikeneie. werden des Tanks, Gefahren für das
f Aldehyde. Kelorle. Eslen halo- Leben, die Gesundheit, die Umwelt

gen-i SÜCK- 5ten- Und eenwefei- oder Bauwerke in erheblichem Umfang
1 nenlge Organische Verbindungen eintreten können. Hierfür kommen z.B.
2 _ Gefällestrecken in Betracht, die unmit-

7 _ Gme‘ telbar in bebaute Ortslagen führen. Für

8 die geeignet sind, nachhaltig die die Anordnung entsprechender Maß"
physikalische, chemische oder biolo- nnnrnen erlässt das Bundes" „ _
gische Beschaffenheit des Wassers m'n'ster'um n" Vnrkenr und ‘ngnnb
nachtemg zu Verändern. Infrastruktur im Einvernehmen mit den

obersten Landesbehörden Richtlinien,
9 |||_ Vg|_ auch zu Zeichen 354 und über die im Verkehrsblatt veröffentlicht wer-

die Zustimmungsbedürftigkeit Nrn. Ill den
1a zu
5 45 Abs. 1 bis 1e; Rn. 4.

10 lV. Auf die zu Zeichen 261 en/vähnten
Richtlinien wird verwiesen.

Die Kosten für Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung der Verkehrszeichen hat der Träger der Stra-
ßenbaulast bzw. der Eigentümer der Straße zu übernehmen (5 5b Straßenverkehrsgesetz).
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‘ Bestehende Kennzeichnung

t 2.2 bei nichtöffentlichem Verkehr auf Straßen, Wegen und Plätzen

An Straßen, Wegen und Plätzen mit nichtöffentlichem Verkehr, ferner an oberirdischen Gewässern und
sonstigen Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist, ist folgendes Hinweiszeichen anzubrin-
gen:

Wa s s e r —
Schutzgebiet

Die Kosten fürBeschaffung, Anbringung und Unterhaltung der Hinweiszeichen hat der Träger der
öffentlichen Wasserversorgung bzw. der staatlich anerkannten Heilquelle(n) zu übernehmen.

3 Bestehende Kennzeichnung
Eine bestehende Kennzeichnung (z. B. bei Beschilderung nur der engeren Schutzzone) sollte nach
den Erfordernissen des Einzelfalls nur bei besonderem Anlass (z. B. Neufestsetzung des Wasser-
schutzgebietes, Straßenausbau, Erneuerung der Verkehrszeichen) geändert werden.

4 Literaturangaben

o Straßenverkehrs-Ordnung(StVO)
o Allgemeine Venivaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 22.10.1998

(BAnz. Nr. 246b) mit Änderungen
o „Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährli-

cher Güter auf Straßen“ des BMV vom 09.12.1987 (VkBl. S. 857) i. d. F. vom 21.07.1988 (VkBl.
S. 576) sowie IMS vom 07.03.1988 i. d. F. vom 21.10.1988 Nr. IC/lID-3611.1/12

o lMS vom 19.07.1967 Nr. IV R/lC4-9303 a 93 (MABl. S. 427) i. d. F. vom 07.04.1971 (MABl.
S.552); Anlage 2a mit Darstellung des Hinweiszeichens Wasserschutzgebiet (nur bei nichtöffent-
lichem Verkehr auf Straßen, Wegen und Plätzen)

o Hinweise für Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten. Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 1993
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Wasserrecht;
Wasserschutzgebietsverordnung für die Quelle I Gegenbach-Rastbüchl auf Fl.Nr.
493 Gemarkung Gegenbach für die öffentliche Trinkwasserversorgung der
Gemeinde Breitenberg im Landkreis Passau;
Festsetzung Wasserschutzgebietsverordnung;
Geschäftszeichen: 53.0.02/6420.01/2021-185

1 Verordnung des Landratsamtes Passau über das Wasserschutzgebiet für die
r „Quelle I Gegenbach-Rastbüchl“ für die öffentliche Trinkwasserversorgung

der Gemeinde Breitenberg

(Wasserschutzgebietsverordnung „Quelle I Gegenbach-RastbüchI“)

vom 04.12.2023

Das Landratsamt Passau erlässt auf Grund des 5 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom
31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585) FN_A 753-13, zuletzt geändert durch Art. 5 G zur Stärkung der Digitalisierung
im Bauleitplanverfahren und zur And. weiterer Vorschriften vom 3.7.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) und 5 51
Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 WHG i.V.m. 5 52 WHG i. V. m. 5 11 Nr. 4 Delegationsverordnung (DelV)
i.V. mit i3‘ 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI I S. 905), zuletzt geändert durch Art. 256 Elfte Zuständig-
keitsanpassungsVO vom 19.6.2020 ( BGBI. I S. 1328) und Art. 32, Art. 63 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und Art.
73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010
(GVBI. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch i3‘ 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBI. S.
608) geändert worden ist, folgende

V e r o r d n u n g

5 1 Allgemeines, Schutzzweck und begünstigte Person

(1) Zur Sicherung und zum Schutz für die öffentliche Wasserversorgung (Wassergewinnungsan-
lage Quelle I Gegenbach-Rastbüchl) der Gemeinde Breitenberg mit nachfolgenden Daten:

Identifizierung

Name der uelle uelle I Geenbach
Kennzahl der Fassun 4120 7248 00010
Name der Wasserewinnunsanlae

1 Jahr der Fassun Neufassun 1987 alte uelle seit 1904
Art der Fassun: Sickerstran-uellfassun

Laebeschreibun der uellen

Name der Quelle Quelle I Gegenbach

Gemeindeschlüssel 09 275 118

Gegenbach
OstwertRechtswert (GK) UTM 33U 4629920 850454

NordwertHochwert (GK) UTM 33„ 5397307 5405046

Gdändehöherwrwm]
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